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Stadt Guben 
- Der Bürgermeister - 
 

Guben,              21.12.2020 
Bürgermeister:  Fred Mahro 
Bereich:            Fachbereich IV 
 

 
 

Sitzungsvorlage Nr.  
SVV 001/2021 

 
 

öffentlich 

 

 

 Termin: 
Beratungsergebnis:  Stimmen 

Bemerkungen: dafür dagegen enthalten 

Kinder- und Jugendbeirat 11.01.2021     

Ausschuss Haushalt und Vergabe 13.01.2021     

Ausschuss Soziales, Bildung, 
Jugend und Kultur 

13.01.2021     

Hauptausschuss 18.01.2021     

Stadtverordnetenversammlung 27.01.2021     

 
 

Betreff: Richtlinie der Stadt Guben zur Förderung der kulturellen und sozialen 
Arbeit, des Sports und der Jugendarbeit 

 
 
Hinweise auf frühere Behandlungen:  
SVV 031/2019, SVV 098/2020 
 
 

Beschlussvorschlag:  

 
 Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die 
 
 „Richtlinie der Stadt Guben zur Förderung der kulturellen und sozialen Arbeit,  
  des Sports und der Jugendarbeit“. 
 
 Die Anlage ist Bestandteil des Beschlusses. 

Bürgermeister:    Fachbereichsleiter/in:   Bearbeiter/in: 
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Finanzielle Auswirkungen:  

 
 

Im Doppelhaushalt  2021/2022 sind für die Förderung freiwilliger Leistungen durch 
Zuwendungen der Stadt Guben in den vier Förderbereichen Kultur, Soziales, Sport und 
Jugend, analog der vergangenen Haushaltsansätze, folgende Haushaltsmittel geplant: 
 
Förderung der kulturellen Arbeit        
Produkt:  28.4.001.00     
Sachkonto:            53180000 
Planansatz:  8.400 Euro      
 
 
Förderung der sozialen Arbeit     
Produkt:  33.1.001.00                            
Sachkonto:  53180000   
Planansatz:            7.000 Euro                                                  
 
Förderung des Sports    
Produkt:  42.1.001.00 
Sachkonto:  53180000 
Planansatz:  13.000 Euro 
 
Förderung der Jugendarbeit     
Produkt:  36.2.100.00 
Sachkonto:  53180000 
Planansatz:  5.000 Euro    
 
 
 

Planansatz Gesamt für die neue Richtlinie: 33.400 Euro 
 
 
 

Auswirkungen auf: 
 
Finanzhaushalt:          x 
 

Ergebnishaushalt:       x 
 
Bilanz:                         x 
 
(Zeichenerklärung: // = hat keine Auswirkungen; x = hat Auswirkungen) 
 
 
 
 

Kämmerer: 
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Sachdarstellung:  

 

Auf der Grundlage der §§ 3 Abs. 1 und 28 Abs. 2 Nr. 9 der Kommunalverfassung Brandenburg 
(BbgKVerf) entscheidet die Stadtverordnetenversammlung über den Erlass, die Änderung und 
Aufhebung von Satzungen einschließlich ihrer Anlagen, des Flächennutzungsplans, sonstiger 
ortsrechtlicher Vorschriften und Entgeltordnungen. 
 
Die Gewährung von Zuwendungen der Stadt Guben zur Förderung von freiwilligen Leistungen in 
den Bereichen Kultur, Soziales, Sport und Jugend erfolgte bisher auf der Grundlage von vier 
speziellen Richtlinien. Diese Richtlinien enthalten viele Gemeinsamkeiten in Bezug auf das 
Antrags- und Bewilligungsverfahren sowie auf die Förderregularien.  
 
Eine gemeinsame Richtlinie für alle vier Förderbereiche -  „Richtlinie der Stadt Guben zur 
Förderung der kulturellen und sozialen Arbeit, des Sport und der Jugendarbeit“ (Anlage) soll der 
Vereinfachung in der Anwendung dienen und gemeinsame Zielstellungen zur Förderung von 
freiwilligen Leistungen zusammenfassen.  
 
Ein erster Entwurf der neuen Richtlinie wurde den Stadtverordneten bereits im Jahr 2019 
vorgelegt, der aber auf Antrag in die Verwaltung zurückverwiesen wurde, um diesen in der neuen 
Legislaturperiode der Stadtverordnetenversammlung zu thematisieren.   
 
Daraufhin wurde dieser erste Entwurf der neuen Richtlinie in der Unterarbeitsgruppe (UAG) des 
SBJK am 09.09.2020 diskutiert und entsprechende Änderungen in Abstimmung mit den 
Mitgliedern vorgenommen. Anschließend wurden das Rechtsamt und das Rechnungsprüfungsamt 
zu einer Stellungnahme aufgefordert.  
 
Der im Ergebnis dieser Beteiligungen entstandene zweite Entwurf wurde über die Mitglieder der 
UAG den Fraktionen zur Beratung zur Verfügung gestellt. Eine Rückmeldung bis zum 26.10.2020 
wurde vereinbart. Die Anmerkungen der Fraktionen wurden nochmals durch die Verwaltung 
abgewogen. Es wurden keine weiteren Änderungen vorgenommen und ein entsprechender 
Beschluss (SVV 098/2020) erarbeitet.    
 
Am 01.12.2020 erhielten die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung und die Verwaltung von 
den Fraktionen CDU/FDP, Die Linken und SPD/Grüne einen gemeinsamen Änderungsantrag zur 
Beschlussvorlage SVV 098/2020 mit einem eigenen Entwurf. Da die anderen Fraktionen sich nicht 
bis zum SBJK am 02.12.2020 zu diesem Änderungsantrag beraten konnten, wurde die 
Beschlussvorlage SVV 098/2020 in die Verwaltung zurückverwiesen. 
 
In einer gemeinsamen Beratung der Unterarbeitsgruppe des SBJK und den Fraktionsvorsitzenden 
bzw. deren Vertreter am 15.12.2020 wurde über den Änderungsantrag gemeinsam mit der 
Verwaltung diskutiert und kleine Anpassungen vorgenommen. Auf Basis des Änderungsantrages 
und im Ergebnis der Beratung am 15.12.2020 entstand ein dritter Entwurf, der in § 11 seitens der 
Verwaltung nochmal geändert wurde (Anlage). 
             

 
 

Anlagenverzeichnis: 
 
Entwurf  „Richtlinie der Stadt Guben zur Förderung der kulturellen und sozialen Arbeit, 
des Sports und der Jugendarbeit“  
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